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Amtlie-h er Theil.
A. Bekanntmachungen des Landraths.

NO 3191 Breslau, den 13. September 1873.
Polizei-Verordnung.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung ver-
ordnen wir hierdurch für den Umfang unseres Verwaltungsbezirks wie folgt:

§ I. Fleisch von Thieren, die wegen einer Krankheit gefchlachtet worden sind, darf nur
mit der auf Grund eines thierärztlichen Attestes über die Unichädltcbkeit dessclben für die Gesundheit
von Menfchen und Thieren ertheilten schristlicten Erlaubniß der Ortspolizeiverwaltung feilgeboten
und verkauft werden.

§ 2. Der An- und Verkauf eines an einer Krankheit gestorbenen Thieres zum Genuß
für Menschen oder Thiere, sowie das Feill)alten und der Verkauf von Fleisch eines solchen Thieres
zu dem genannten Zwecke ist untersagt.

·§ 3. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit 10 Thaler Strafe
geahndet.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. Sack.
Namslau, den 8. Mai 1899.

Vorstehende Polizeiverordnnng wird hierdurch wiederholt zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Ists« 320t Berlin, den 11. April 1899.

Bekaunttnachnng.
Das Preußische Staatsschuldbuch ist auch in dem Ende März d. J. abgelaufenen Ge-

schäftsjahre seitens der Besitzer von Schuldverschreibungen der consolidirten Staatsanleihen lebhaft
in Anspruch genommen worden.

Die Zahl der eingetragenen Eonten betrug Ende März
1897: 19467 über I 158 586 500 Mark Kapital-
1898: 21 569 ,, I 288193 100 » »

sie ist bis Ende März 1899 auf
22 732 über 1 292 2kI4 450 Mark Kapital

gestiegen.
Von den letzigedachten Eonten entfallen 84,7 »so auf Kapitalien bis zuit50 000 Mark und

15,3 «,«o aus größere Kapitalsanlagen. .
Für physische Personen waren Ende März 1899 15 132 Eonten über 596 6144ö0 Mark,

für juristische Personen Z 613 Eonten über 473 699 150 Mark eingetragen. Die Zahl der Eonten für
bevormundete oder in Pflegsch.aft stehende Personen ist im legten Jahre von 1280 auf 1 394 gestiegen.

Von den Zinsen ließen sich die Empfangsberechtigten halbjährlich IS 528 Posten von der
Staatsschulden-Ttlgungskasse in Berlin durch W-.-rthbrief oder Postanweisung direct zusenden,
3 617 Posten wurden durch Gutschrift auf Reichsbank-Giro-Conto berict.-tigt und 10 816 Posten
wurden bei den mit der Auszahlung beauftragten König!-.chen Kasscn abgehoben.

Von den Eonten-Inhabern wohnen 19 316 in Preußen, 3 147 in anderen Staaten Deutsch-
lands, 206 in den übrigen Staaten Europas, 21 in Asien, 9 in Afrika und 33 in Amerika.

Das Staatsschuldbuch ist allen denjenigen Besitzern preußischer consols zu empfehlen, für
welche diese Papiere eine dauernde Anlage bilden, und welche Kapital und Zinsen gegen den Schaden
unbedingt sichern wollen, der ihnen, so lange ihr Recht von dem jeweiligen Besit)e der Schuldver-
ichreibungen und Zinsscheine abhängig ist, durch Diebstahl, Verbrennen oder sonstiges Abhanden-
kommen dieser Effecten nicht selten entsteht.



-�-�3()2����

Laufeude Verwaltungskosten werden von den Conteninhabern nicht erhoben. Für jede
Einschrift ist ein einmaliger Betrag von 25 Pfennig für jede angefangenen 1000 Mark des Kapitals-
betrages, über welchen verfügt wird (mindestens 1 Mark) zu zahlen.

Die von uns verösfentlichten ,,Amtiichen Nachrichten über das Preußiscbe Staatsfchuidbuch«,
welche über Zweck und Einrichtung des Schuldbuches Genaueres ergeben, können durch jede Buch-
handlung oder direct von dem Verleger J. Guttentag, Berlin, für den Preis von 40 Pfg. oder
durch die Post frei 45 Pfg. bezogen werden.

Hauptverwaltung der Staatsschulden. gez. v. Hoffmann.
Namslau, den 6. Mai 1899.

Vorstehende Bekanntmacbung bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

NO« 321l » Breslau, den 1. August 1898.
Landespolizeiltche Anordnung, betreffend Maßregeln gegen die Gefliigelcholera.
Zum Zwecke der Verhütung der Verbreitung von Geflügelcholera wird hiermit auf Grund

des § 20 Absatz L des Reichsviehseuchengesctzes vom ?1�3·�Z«  und des § 56 Absatz Z der
Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom 6. August 1896 (R.-G.-Bl. S. 685) zufolge
Ermächtigung des Herrn Ministers für Landwirthschaft, Domainen und Forsten in Ergänzung der
für den Regierungsbezirk Bresiau unterm 31. October 1897 (Amtsblatt 1897 S. 495J496) er-
lassenen landespolizeilichen Anordnung bis auf Weiteres Folgendes angeordnet:

§ I. Das Treiben von Geflügel zu anderen ais zu Weidezwecken wird verboten.
Die Beförderung darf nur in Wagen, Käfigen, Körben u.» s. w. erfolgen, deren Einrichtung

das Herabfallen von Koth und Streu verhindert.
§ 2. Die zur Beförderung von Geflügel gebrauchten Wagen und sonstigen Behältnisse

sind nach jeder Benupung sorgfältig zu reinigen. ««
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen unterliegen, insofern nicht

nach den bestehenden Gesetzen, insbesondere nach § 328 des Strafgesetzbuches, eine höhere Strafe

verwirkt ift, der Strafvorschrift des §66 Ziffer 4 des Reichsviehseuchengefetzes vom
§ 4. Die Verordnung tritt am 10. August d. J. in Kraft.

Der Regierungs-Präsident. Dr. von Heydebrand und der Lasa.
Namsiau, den 10. Mai 1899.

K iß Vorstehende landespolizeiiiche Anordnung bringe ich hierdurch wiederholt zur öffentlichen
enntn .

NO« 322l Breslau, den 26. Mai 1898.
Bekanutmarhung,

betreffend die Tollwuth (Wuthkrankheit) und ihre Bekämpfung.
Die Erscheinung, daß in den letzten Jahren namentlich in den Grenzkreisen eine Zunahme

der ErkrankungsfäiIe an Tollwuth, namentlich bei Hunden, beobachtet worden ist, macht eine Be-
kämpfung dieser verderbiichen Krankheit mit allen Mitteln erforderlich. Nicht nur die Behörden,
sondern auch jeder Einzelne hat nach Kräften der Entstehung und Verbreitung der Seuche zu steuern.
Zu dem Zweck muß sich jeder mit dem Wesen, den wichtigsten Erscheinungen nnd der Verhütung
der Tollwuth bekannt zu machen suchen, damit er ersorderlichenfails sofort die richtigen Maßnahmen
ergreifen kann.

Die Tollwuth ist eine schnell verlausende, ansteckende Krankheit, welche auf alle warmblütigen
Thiere und den Menschen übertragen werden kann. Sie kommt am häufigsten bei den Hunden
vor und verbreitet sich vorzugsweise durch den Biß der mit der Tollwuth behafteten Hunde.

Der Ansteckungsstoff der Tollwuth ist nicht bekannt; jedoch ist durch Jmpfversuche festgestellt
worden, daß er im Gehirn und Rückenmark, in den Nerven, den Speicheldrüsen sowie dem Speichel
und Geifer der kranken Thiere enthalten ist und nur durch directe Einimpfung dieser Theile übertragen
werden kann. Auf gesunde Haut oder Schleimhaut gebracht bleibt er unwirksam; dagegen können
kleinste Schrauben und Hautabschürfungen die Aufnahme des Gifts in den Körper vermitteln.

Wenn auch die Erscheinungen der Tollwuth ihrem Wesen nach bei allen Thieren gleich
sind, so verleihen doch Individualität und das Temperament der Thiere dem Krankheitsbilde eine
besondere Gestaltung.

Z Man unterscheidet die rasende Wuth und die stille Wuth.
Erstere zeichnet sich aus durch ein heftiges, anfgeregtes und wüthendes Benehmen, durch

große Rei·zbarkeit und Neigung zum Beißen, letztere durch ein ruhiges Verhalten, große Schwäche,
Stumpfheit, Lähmung einzelner Körpertheile und geringe Beißsucht.

Die Erscheinungen der Tollwuth kommen nicht unmittelbar nach der Aufnahme des Krank-
heitsftoffs, sondern erst gewisse Zeit nachher, bei Hunden erst nach Z-�8 Wochen, zum Ausbruch. Die
ausgebildete Wuthkrankheit führt bei sämmtlichen Hausthieren in einigen Tagen ausnahmslos zum Tode.
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Der Beginn der Krankheit kennzeichnet sich beim Hunde durch Aenderung in dem gewohnten
Verhalten. Er wird mürrisch, schreckhaft, reizbar nnd widerspenstig; er wechselt oft seine Lagerstätte,
verkriecht sich oder springt auch plötzlich auf. Während der Appetit vermindert ist und die Auf-
nahme oon Nahrungsmitteln wohl ganz verschmäht wird, zeigt sich gewöhnlich eine Neigung, unver-
dauliche Gegenstände (Holz, Leder, Stroh, Steine, Metallstücke u. s. w.) zu benagen und herunter-
zuschlucken. Auch plätschern die wuthkranken Hunde zuweilen mit der Zunge in kaltem Wasser.

Die Ansicht, daß die mit Tollwuth behafteten Hunde eine Scheu vor dem Wasser hätten,
ist unrirhtig.

&#39; Die Neigung u beißen, ist zunächst am meisten gegen andere Hunde und Katzen gerichtet.
Nicht selten werden aber auch größere Hausthiere und Menschen schon in der ersten Zeit der Krank-
heit von wuthkranken Hunden angegriffen.

Im weiteren Verlaufe der Krankheit streben die Hunde, sich aus ihrem etwaigen Gewahrsam
zu befreien oder von der Kette loszumachen. Sie laufen ohne eine erkennbare Veranlassung fort
und entweichen nicht selten in entfernte Gegenden, zuweilen kehren sie aber noch an demselben oder
am folgenden Tage wieder zuräck. Sie verkriechen sich dann an abgelegenen Orten, um nach kurzer
Zeit der Ruhe von neuem zu entlaufen.

Gegen die ihnen bekannten Personen benehmen sich die wuthkranken Hunde oft freundlich,
während sie fremde» Personen und Thiere anfallen.

Sie beißen gewöhnlich andere Thiere und Menschen nur ein oder einige Male, worauf
sie weiter laufen. Zuweilen ist aber die Beißwuth so groß, daß der Hund auf alles, was ihm in
den Weg kommt, losfährt und selbst in leblose Gegenstände sich mit den Zähnen eine Zeit lang
festbeißt. Die meisten wuthkranken Hunde sind schwer abzuwähren, weil sie sich gegen die gewöhn-
lichen Abwehrmiitel unempfi»ndlich zeigen. . -

Die Stimme ändert sich zu einem Mitte-lding zwischen Heulen und Bellen.
Es tritt Schwäche und Lähmung des Unterkiefers und des Hintertheils- sowie allmählich

zunehmende Abmagerung des Körpers ein. Aus dem offen stehenden Maule fließt zäher Schleim.
Die Hunde ziehen sich nach dunklen Orten zuriick oder verkriechen sich in ihren Behälter.

Die Lähmung des Körpers nimmt zu und es erfolgt der Tod nach einer mittleren Krankheitsdauer
von 5�-7 Tagen.

Bei der ,,rasenden Wuth« der Hunde treten unter den vorstehenden Erscheinungen be-
sonders hervor: die große Unruhe, die Neigung zum öfteren Entlaufen, die große Beißsucht, das
häufige eigenthümliche Bellen und die kürzere Dauer der Krankheit. i

Als wichtigste Symtome der ,,stillen Wuth« sind bei Hunden bemerkenswerth: die Lähmung
(Herabhängen) des Unterkiefers, Schwäche und Lähmung des Hintertheils, ein mehr ruhiges Ber-
halten, geringere Beißsucht und das Verkriechen an dunklen Orten.

Die Uebertragung der Wuthkrankheit auf den Menschen geschieht nur durch Aufnahme
des Giststoffs ins Blut. Aber bei weitem nicht alle von tollen Hunden gebissene Menschen
werden krank.

Jst Jemand von einem wuthverdächtigen Hunde gebissen, so suche man das Gift bald-
möglichst zu entfernen oder unschädlich zu machen. Zu diesem Behufe lasse man die Wunde tüchtig
ausbluten und besördere die Blutung durch Streichen des Gliedes nach der Wunde zu. Auch durch
sofortiges Aussaugen der Bißwunde mit dem Munde (heile Lippen und Zunge!) kann man das
Eindringen des Krankheitsstoffes in den Körper zu verhüten suchen. Auch empfiehlt sich ein gründ-
liches Auswaschen der Wunde mit Carbolwasser, mit Sublimatiösung, reinen Spiritus oder, was
besonders zu empfehlen ist, mit dem Saite einer Citrone u. s. w., Ausbrennen mit dem Glüheisen
um den Ansteckungsstoff unschädlich zu machen.

Vor crllen«Dingen versäume man nie, sofott.ärztliche Hülfe nachzusuehen.
Der Regierungs-Präsident. Dr. von Heydebrand und der Lasa.

Namslau, den 6. Mai 1899.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch wiederholt zur öffentlichen Kenntniß.

NO« 324l Namslau, den 9. Mai 1899.
Bctrifft Jagdpachtvcrträge der Gemeinden.

Den Gemeindevorständen des Kreises bringe ich hierdurch wiederholt in Erinnerung, daß
mir die Jagdpachtverträge nicht nur bei Neuverpachtungen, sondern auch bei Prolongationen vor
1mtcrschriftlicher Bollziehung stets zur Einsi«:ht einzureichen sind.

NO« 325I Namslan, den 8. Mai 1899.
Diejenigen Guts- bezw. Gemeindevorsteher des Kreises, welche mit Einreichung der Nach-

weisung resp. Negativanzeige über die Steuern der Geistlichen, Lehrer 2e., sowie mit Einreichung
des Berichtes über die Höhe der fingirten Einkommensteuer noch im Rückstande sind, werden an
Einreichung binnen 8 Tagen hiermit erinnert.
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II- 32«U » » Namslau. den 29. April 1899.
Im Anschluß an meine Kreisblattbelanntmachung vom 27. Oktober 1898 (Stck. 44 No 545)

bringe ich hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß die nachstehend bezeichneten Ballen nachträglich
gelört worden sind. J

D« BRUNO « -Der-Bulien s " ;
O It · b d »  BUT!-CI«§ N»-» « S :-«» F»k;«F»;;s;» H; «- N-». k«,,9,,,»

Städtel. . Schiesinger, Gastwirth. Braun, I . Wiistek.
Johann. weiß, gefleckt. Marsch.

Hönigern. Dubiei, Freistellen- roth. 1 6 Schlesische
ChkistilliI. « bcss-III. Lqndkgkk»

«-Mo

US« 327i Namslau, den 1. Juni 1877.
Polizei-Verordnung betreffend die Vertilgung der Flusses- oder Kleefeide.

Auf Grund der §§ 5, 9 und 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März
1850 und des § 78 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 verordne ich mit Zustimmung
des Kreis-Ausschusses für den diesseitigen Kreis hierdurch Folgendes:

1. Besitzer von Grundstücken, aus welchen sich Klee- oder Flachsfeide befindet, sind verpflichtet,
die davon überzogene Fläche in einer Tiefe von ungefähr 9 bis 10 Zoll und wenigstens
2 Fuß weiter, ais die Seidenausiäufer zu sehen sind, umzugraben und die Seidenpslanzen
stark mit Boden« zu bedecken. «

2. Jeder, welcher nach ergangener Aufforderung der zuständigen Behörde die vorstehenden Maß-
regeln unterläßt, unterliegt einer Geldstrafe von 1 bis 80 Mark, im Unoermögensfalle einer
verhältnißmäßigen Haftstrase. »

Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.
Namslau, den 10. Mai 1899.

Vorsteheude Bekanntmachung wird hierdurch wiederholt zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

III« MS! Namslau, den 6. Mai 1899.
Das Statut der Drainagegenossenschaft Eisdorf hat die Genehmigung des Herrn Ministers

für Landwirtbfchaft, Domainen und Forsten erhalten. Die Genossenschaft ist damit definitiv gebildet
und besteht zu Recht.

Als Aufsichtsbehörde der Genossenfchast berufe ich gemäß § 18 des Statuts hierdurch die
erste General-Versammlung der Genossen auf

Montag, den 29. d. Mts. Vormittags 9 Uhr
in die Schule in Eisdors zusammen.

Gegenstand der Verhandlung: Wahl des Genossenschastsoorstandeo auf 5 Jahre, und zwar
eines Vorstehers, von vier Repräsentanten der Genossenschaftsmitglieder und von zwei Stellvertretern.
-(§ 12 des Statut«)

Wähibar ist jeder Genosse, welcher den Besiß der bürgerlichen »Ehrenrerhte nicht durch
rechtskräftiges Erkenntniß verloren hat.

G Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschiußsähig.

As« 229l -§ Namsiau, den 14. Juli 1890.
Kreis-Polizei-Perardnuug.

Auf Grund der §§ Z, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März
1850 und des § 142 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883
ergeht unter Zustimmung des Kreis-Ausschusses folgende für den Kreis Namslau giltige Polizei-
Verordnung: S«· I·

Sensen müssen, sobald sie aus öffentlichen Wegen getragen werden, mit einem die Schneide
und Spitze der Sense vollständig bekleideten Schuhe von Holz, Blech oder starkem Leder versehen sein.

§ 2.
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark im Unvermägensfalle mit

entsprechender Hast geahndet.
§ 3.

»Diese Verordnung tritt am I. August 1890 in Kraft.
Namslau, den 9. Mai 1899.

Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich hierdurch erneut zur Kenntniß der Kreiseingesessenen.
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As« 330l » Namslau, den 6. Mai 1899.
Dem Vorstand des Deutschen Samariter-Ordens-Stiftes in Kraschnitz ist die Genehmigung

ertheilt, Ende Oktober d. Js. eine öffentliche Betloosuug von vers-hiedenen geschenkten Gegen-
ständen zum Besten der Rettungsanstalt und des Samariter-Stiftes in Krafthnih zu veranftatten.

Es können bis 8500 Loose å. 50 Pfg. innerhalb der Provinz Schlesien ausgegeben werden.

NO« 33lI · · » » » » N»amslau, den 8. Mai 1899.
Die Ortspolizeibehorden ·des Kreises mache ich wiederholt darauf aufmerksam, daß bei

Bauten von Pfeiterscheunen die Gesnche um Ertheilung des Baulonsenses, ebenso wie bei
allen Bauten an Chanfseeu, d o r dessen Ertheilung an mich zur Borpriifung vorzulegen sind.
Its« 332I Butschkau, den W. April 1899.

Der Arbeiter Gottlieb Klonz und dessen Ehefrau AanesKlonz in Butschkau sind derart
dem Tranke ergeben, daß denselben der Besuch von Sthanlstiitten untersagt werden muß.

Der Amtsvokftehet. gez. von Mitschke�Collande.
Namslau, den I. Mai 1899.

Jndeni ich vorstehende Bekanntmachung verösfentliche, ersuche ich die Polizeibehörden des
Kreises, die Bestimmungen der Kreisbiatt-Veritiguna vom 5. Dezember 1881 � Kreisblatt S. 457
� auch bezüglich der Klonz�fchen Eheleute unnuchsichtlich anzuwenden.

III« 333l Namslau, den 8. Mai 1899.
Diejenigen Guts- bezw. Gemeindevorsteher des Kreises, welche mit Einreichung der Nach-

weisung refp. Negativanzetge über Kreisforensen noch im Rückstande sind, werden an Einreichung
binnen 8 Tagen hiermit erinnert. ·
-to. Z:-as K

Breslau, den 18. April 1897.
betrifft Ausführung der Impfgeschiifte.

Aus Anordnung der Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angele-
genheiten und des Innern werden nachstehende Anweisungen mit dein Bemerken zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß dieselben bei Ausführung der öffentlichen Jmpfgeschäfte seitens der bethei-
iigten Medizinalpersonen, Ortspolizeibehörden und Angehörigen der Jmpslinge re. genau zu befolgen sind.

Da der Bedarf an thierischem Jmpfstoff nach Errichtung einer ausreichenden Zahl von
flaatlichen Anstalten zur Gewinnung thierischen Jmpfstosfs leicht und in genügender Menge jederzeit
gedeckt werben kann, so ist in Zukunft für die öffentlichen Jmpsungen im Allgemeinen ausschließlich
thierischer Jmpfstoff aus den Landesaustalten zu verwenden. Sollte in einein einzelnen Falle sich
die Benutznng von Meuschenlymphe nothwendig erweisen, so ist dies von dem .Jinpfarzte besonders
zu begründen. A ·

Durch die Untersuchungen über den thierischen Jmpssioff, welche von der von dem Herrn
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten eingesetzten Kommission ausge-
führt sind, ist erwiesen, daß lange und nahe bei einander gelegte Jmpfschnitte, bei welchen ein Zu-
fammenfließen des um jede Jmpfpustel der Regel nach entsteheuden Entzündungshofes eintritt, je
nach der Individualität des .Jmpslings stärkere Reiz- und Entziindungserscheinungen veranlassen
können. Behufs Vermeidung solcher Folgen ist deshalb die Anweisung, wonach die Länge der
Sebnitte höchstens 1 am und ihre Entfernung von einander mindestens je 2 am betragen soll, von
den Jmpfärzten genau zu befolgen. Kreuz- nnd Gitterschnitte, welche noch vereinzelt angewandt
worden sind, sind zu unterlassen. Bei der Wirksamkeit des thierischen Jmpfstoffs erscheint in den
meisten Fällen ein einmaliges Einstreichen in die klaffend gehaltenen Schnitte anstatt der bisher viel-
fach geübten wiederholten .Einreibnng des Jmpfstoffes ausreichend.

Erwiesen ist ferner, daß die wirklichen erhsipelaiösen uiid pl)legmouösen Enizündungen
(Erysipe1as, Phlegi1ome) durch die in der Thierlymphe vorhandenen bekannten Keime, wie auch
die Untersuchungen über den Keimgehalt des von den preußischen Anstalten erzeugten Jmpfstoffes
neuerdings wieder festgestellt haben, nicht erzeugt werden, sondern daß dieselben, wenn sie austreten,
accidentelle Wundinfektionskrankheilen sind. Die Jmpfärzte haben deshalb ganz besonders darauf
zu achten, daß eine Uebertragung spezifischer Jnsectionserreger in die Jmpfwunde nicht stattsindet.
Zu diesem Zwecke mössen die Jmpfinstrumente durchaus rein sein und, so lange keine weitergehen-
den Vorschriften ergangen sind, mindestens den Bestimmungen im § 17 der Vorschriften, welche
von den Aerzten bei der Ausführung des Jmpfgeschäftes zu befolgen sind (Außerordentliche Beilage
zu Nr. 19 des Amtsblatts pro 1886) entsprechend behandelt werden. Darüber hinaus empfiehlt
es sich, daß der Jmpsarzt ein steriles Justrument zu jeder Jmpfung verwendet und vor Beginn
des Jmpfaktes feine Hände und Arme, wie vor jeder chirurgiscben Thöiigkeit desinfizirt.

Im gleichen Sinne ist Gewicht darauf zu legen, daß die Bestimmungen im § 2 der Ver-
haltungsvorfchriften für die Angehörigen der .Jmpflinge (Anlage II) und im § öder Borschriften,
welche von den Ortspolizeibehörden bei der Ausführung der Jmpfgeschäfie zu befolgen sind (Au,-
lage III des erwähnten Nunderlasses), sowie die in Ziffer 19 dieses Runderlasses zu letzterem
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Paragraphen gegebene Erläuterung innegehalten werden, wonach die Jmpspflichtigen oder andere zur
Jmpfung gelangende Personen mit reingewafchenem Körper und mit reinen Kleidern zur Jmpfung
gestellt und fiir den Fall, daß dies nicht zutrifft, zurückgewiefen werden müssen. Um eine Störung
der ordnungsmäßigen Abwickelung des .Jmpsgeschästes durch solche Zurüclweisungen hnnlichst zu
vermeiden, ist zweckmäßig bei Abhaltung eines öffentlichen Jmpftermins Vorsorge zu treffen, daß
eine noch erforderlich erscheinende Reinigung des Armes mit Wafser und Seife dabei ausgeführt
werden kann. «

Behufs Vermeidung einer Ueberftillung der Jmpfräume und zur mäglichsten Sicherung
einer raschen und ungestörten Ausführung der Jmpsungen sind die Vorladungen an der Hand der
Erfahrungen so zu gestalten, daß bei Erstimpflingen die Zahl 50, bei Wiederimpflingen die Zahl
80 im einzelnen Jmpstermine voraussichtlich nicht überschritten wird. Es ist dabei nicht ausge-
schlossen, daß mehrere Jmpftertnine an demselben Tage und in demselben Jmpflokale mit ange-
messenen zeitlichen Zwifchenräumen angesetzt werden.

Die Schwierigkeit, mit welcher die Feststellung über behauptete Jmpfschädigungen nach
Ablauf einer längeren Zeit verkniipst zu sein pflegen, macht es erwünscht, daß die Behörden thunlichst
alsbald Kenntniß von den Fällen erhalten, bei denen ein abnormer Verlauf der Jmpfung beobachtet
wird und vermuthet werden kann, daß dieselben zur Behauptung einer Jmpss·.hädigung früher oder
später Anlaß geben können. Die Jmpsärzte werden deshalb angewiesen, von derartigen Fällen,
weiche aus eigener Anschauung im Nachschauterm-ine oder anderweit zu ihrer Kenntniß gelangen,
der zuständigen Behörde Mittheilnng zu machen.

Der Regierungs-Präsident. Dr. von Heydebrand und der Lasa.
Namslau, den 24. April 1899.

Indem ich vorstehende Verordnung hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe, veranlasse
ich die Gemeindevorstände des Kreises, dafür Sorge zu tragen, daß die Jmpsiinge sauber gewaschen
und gekleidet in den Jmpftermiuen erscheinen, nnd daß für etwaige Fälle ein Waschgeschirr mit
Seife und Handtuch zur evtl. Benutzung bereit gehalten wird.

Aus Hänsern, wo ansteckende Krankheiten herrschen, dürfen Kinder zum Jmpfen nicht
gebtacht werden. (cfr. § I der unten abgedruckten Verhaitungs-Vorschristen.)

» Nachstehend bringe ich die Jmpspläne für das diesjährige Jmpfgeschäst zur öffentlichen
Kenntniß und mache gleichzeitig auf § 14 und 15 des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874 (R.-Ges.-
Blatt 1874 S. 31) wiederholt mit dem Bemerken aufmerksam, daß

I. Eltern, Pflegeeltern und Vormündcr, welche den nach § 12 a. a. O. ihnen obliegenden
Nachweis, daß die Jmpfung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen erfolgt oder aus einem gesetzlichen
Grunde unterblieben ist, zu führen unterlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mark,

2. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetz-
lichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpsu·ng oder der ihr folgenden Ge-
g»eallung (§d5) entzogen geblieben sind, mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu drei

gen, un
3. Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch § 8 Abs. 2, § 7 und durch§ 13 a. a. O.

ihnen auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommen, mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft werden.
Die städtifchen Polizeioerwaltungen, Guts- und Gemetndevorsteher ersuche. resp. veranlasse

ich, unter Hinweis auf § 20 des Jmpfregulativs vom 4. Januar 1875 (Auß. Beilage zu Nr. 9
des Anitsblattes pro 1875), die Eltern der Jmpflinge oder deren Stelloertreter zu den von den
Bezirks-Jmpsärzten angefetzten Jmpfterminen ungesäumt durch Circnlar vorzuladen und ihnen dabei
bemerklich zu machen, daß nach § 14 des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern
und Vormünder, deren Kinder oder Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter
an1tlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben sind, mit
Geldstrafe bis zu 50 Mark oder mit Hast bis zu drei Tagen bestraft werden und daß nach § 22
des Jmpsregulativs die Borgeladenen pünktlich zu erfcheinen haben. Das Circular ist von den
Borgeladenen zum Zeichen der Kenntnißnahme unterschriftlich zu vollziehen und von den insinuirten
Beamten die richtige Jnsinuation am Schlusse zu bescheinigen.

Ferner mache ich auf die §§ 32,. 33 und 34 des Jsnpfregulativs nach besonders auf-
merksam, wonach:

a. die Gemeinde- bezw. die Gutsvorsteher und Polizeiverwalter in den Städien bei Ordnungs-
strafe verpflichtet sind, den öffentlichen Jmps- und Revisionsterminen persönlich beizuwohnen,
im Behinderungsfalle aber einen Schöffen, bezw. den Beigeordneten oder einen Rathmann
mit der Stellvertretung zu beauftragen;

b. sie ebenso an diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Bezirks-
arzte zur Seite zu stellen nnd mit der Führung der Listen während des Termins zu beauf-
tragen haben;

(-.� die Gemeinde- bezw. Gutsvorsteher und Polizei-Verwalter in den Städien oder deren Stell-
vertreter bei Ordnungsftrafe gehalten sind,
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diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren .KinX er und Pflegebefohlenen ohne
gesetz(ichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr
folgenden Revision entzogen geblieben sind, am Schlusse des Termtns zu notiren und
ungesäumt zur Bestrafung anzuzeigen, auch daß solches geschehen, in der Liste zu befcheinigen.
»Die Duplikate der Jmpfliften find im Ter1nin ebenfalls zu berichtigen.

Jmpfplan pro 1899«
umfassend die Ortschaften: Jakodsdorf, Altftadt, Saabe, Groß-Marchwitz, Grüneiche, Neu-Marchrvitz,
Eiodarf, Ellguth, L«eutsch-Marcbwitz, Niefe, Wilkau, Damnig, Miilchen, Paulddorf, Krickau, Jauchendorf,

Odischau, Windifch-Marchwitz, Minkorvsky und Stadt Namglau.
Jmpfarzt: Königlicher Kreisphysikus, Sanitätsrath Dr. Direka in Namslau.

Die Befieh-
Die öffentliche Jmpfung und «9km9 der

GeimpftenDatum. Stunde.
Wiederimpfung findet statt: U�åd·säIJse·»s«

findet statt:

Datum. Stunde.

Zu der
Ortschaft-

Jn der evangel. Schnle zu Namslau
die Erftimpflinge und Sck)ulkinder von
Damnig und Ellguth . . . . . . . . . . . . . . Namslau

In der evangel. Schnle die Schulkinder
der Stadt Namslau (1. Hälfte) . . . . . . . . . . . . . . Namslau

Jn der evangel. Schnle die Schulkinder
der Stadt Namslau (2. Hälfte) . . . . . . . . . Namslau

Ja der evangel. Schule zu Groß-March-
witz die Erftimpflinge nnd Schulkinder
von Groß-Marchwitz, Neu-Marchwitz Groß-·
und Grüneiche . . . . . . . . . . Marchw1tz

In der evangel. Schnle zu Minkotvsky
die Erstimpflinge und Schulkinder von
Minkowsky und Saabe . . . . . . . . . . . . . . Minkowskh

J. der Schule zu Windisch-Marchwitz
die Erftimpflinge und Schulkinder von ! Windisch-
Windisch-Marchwitz,Niefe und Mülchen . . . . . . . . . . . . . . Marchwitz

In der Schnle zu Wilkau die Erst-
impflinge und Schulkinder von Wilkau,
Ober- und Nieder-Wilkau . . . . Wilkau

Im Gasthause zu Jakobsdorf die Erst-
impflinge und Schulkinder von Jakobs-
dorf, E-isdorf, Krickau, Paulsdorf,
Obischau und Jauchendorf. . . . . . . . . . Jakobsdorf

In der Schule zu Deutsch-Marchwitz
die Erstimpflinge und Schulkinder von Deutsch-
Altftadt und Deutsch-Marchwitz

-Jn»d"er evangel. Schule zu Namslau
die Erstimpflinge der Stadt Namslau
(1. Viertel)

Jn·der evangel. Schnle zu Namslau
die Erstimpflinge der Stadt Namslau
(2. Viertel)

-Jn»der evangel. Schnle zu Namslau
die Erftimpflinge der Stadt Namslau
(3. Viertel) .

Jn»der evangel. Schnle zu Namslau
die C-rftimpflinge der Stadt Namslau
(4. Viertel)

10. Mai

10. Mai

10. Mai

10. Mai

Nachmittags
I Uhr -

Nachmittags
I«-: Uhr

Nachmittags
2 Uhr

Nachmittags
2V2 Uhr

Marchtvitz

Namslau

Namslau

Namslau

Namslau

13. Mai

13. Mai

13. Mai

15. Mai

15. Mai

15. Mai

16. Mai

16. Mai

16. Mai

17. Mai-

17. Mai

17. Mai

17. Mai

Vormittags
l13-( Uhr
Vormittags
1l«-i Uhr
Vormittags
II«-«2 Uh«c

Nachmittags
3 Uhr

Nachmittags
33X4 Uhr

Nachmittags
5 Uhr

Nachmittags
3 Uhr

Nachmittag
3V2 Uhr

Nachtnittags
4-«-2 Uhr

Vormittags
1 1V4 Uhr

Vormittags
1 l V- Uhr

Vormittags
113-it Uhr

Mittags
12 Uhr
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Jmpfplan pro 1899h I
un1sasseud die Ortschaften: Lankau, Sitnmelwitz. Nassadel,« Giegdots,- Vöhmwitz, BuchelSdorf, hangen-
dorf, Belmsdorf, Michelgdors, Eckerg·dors, Hönigern, «Reichen,.Grambschütz, Gülchm, G!-·ditz, Bankwitz,
Strel)litz I, I1 und JI1, Schwikz, Stiidtel, Wallendors, Dziedzitz, Bachowitz, Sophienthal, Erd-
manue-dorf, Dammcr, St(-ineiEdorf, Groß-S und Klein-Steinergdorf, Sterzendors, Johanngdorf,

Fkiedrichsberg und Noldau. »
Jtnpfarzt: Königliche! Kreis-wundarzt Sanitätsrath Dr. Les chik in Nam6l·au.

Die Besizti-

Die öffentliche Jmpfnng und (HJJlj1:Zp2::U
Wicderimpfung findet statt: Datum. Stunde. Und Wieder« Datum. Stunde.

« l
geimpften
findet statt:

In der Schule zu Giesdorf die Erst-
impslinge sowie die Schulkinder von

Zu der
0rtschaft:

Gicsdorf und Böhmwitz . . . . . . . . . . . . . . Giesdorf
In der Schule zu Buchelsdors die "Erst-

impslinge sowie die Schulkinder von
Buchelsdorf, Haugendo1.f, Belmsdorf
·und Michelsdorf . . . . . . . . . . . . . . Buchelsdorf»

In der Schule zu Simmelwitz die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
Simmelwitz und Lasnkau . . . . . . . . . . . . . . Simmelwitz

In der Schule zu Nassadel die Erst-
impflinge sowie die Schulkinder von
Nassadel . . . . . . . . Nassadel

In der Schule zu Eckersdors die Erst-
impslinge sowie die Schulkinder von
Eckersdorf (ausschließlich der Kolonie
Grüneiche) « « . . . . . . . . . . . . . . Eckersdo1f

In der Schule zu Hönigern die Erst-
impflinge sowie die Schulkinder von
Hönigern

In der Schule zu Grambschütz die Erst-
· impslinge sowie die Schulkinder von

Grambschütz und Reichen
In der ev. Schule zu Strehlitz die Erst-

impflinge sowie die Schulkinder von
Strehlitz I, I1 und Il1

In der Schule zu Giilchen die Erst-
impslinge sowie die Schulkinder von
Gülchen und Grodi·tz

In der ev. Schule zu Bankwitz die Erst-
impflinge sowie die Schulkinder von
Bankwitz

In der Schule zu Wallendors die Erst-
impflinge sowie die Schulkinder von
Walleudorf und Dziedzitz

In der Schule zu Noldau die Erst-
impflinge sowie die Schulkinder von
Noldau, Bachowitz, Sophienthal undErdmannsdorf ·

In der ev.-luth. Schule zu Schwirz die
Erstimpflinge sowie die- Schulkinder
von Schwirz und Städte!

In der ev. Schule zu Dammer die Erst-
impslinge sowie die Schulkinder von
Damme: und Sbitze

In der Schule zu Steinersdors die Erst-
impflinge sowie die Schulkinder von
Steinersdors, Groß- und Klein-Stei-
;ierödors, Iohannsdorf und Friedrichs-
erg

In der Schule zu Sterzendors die Erst-
impslinge fsowie die Schulkinder von
Sterzendor und Sorzow

«-«Ts�IJE«7

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Nachmittags
2 I-«2 Uhr

Nachmittags
Z«-2 Uhr

Nachmittagö
4 Uhr

Nach1·nittags
5 Uhr

NachInittags
2 V- Uhr

Nachmittags
3«,-2 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
2«-2 Uhr

Nachmittags
4«-I Uhr

Nachmittags
5V2 Uhr

Hönigern .

Grambschütz

Strehlitz

Gülchen

Bankwiy

Wallendo.rf

Noldau

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Schwirz 3. Juni

Dammer Z. Juni

Stein-:rsdors Z. Iuni

Sterzendors Z. Juni

Nachmittags
6V2 Uhr

Nachmittags
5«- Uhr

. Nachmittags
·» l«X2 Uhr

Nachmittags
2 Uhr

Nachmittags
21X2 Uhr

Nachmittags
B Uhr

Nachmittags
6V2 Uhr

Nachmittags
. 5 Uhr

l Nachmittags
6 Uhr

Nachmittags
5 «X2 Uhr

Nachmittags
21-2 Uhr

Nachmittag3
Z!-sz2

Nachmittags
5V2 Uhr

Nachmittags!
41- Uhr

Nachmittags
2 «·-I Uhr

Nachmittags
372 Uhr

i



I. Beilage zu Nr. 19 des ,,Namslauer Kreisblattes.«
Mitiwoch, den 10. Mai 18-sc.

.Juepsplan pro 1899
umfassend die Ortschaften: Dörnderg, Creuzendors, Sgorsellitz, Schadegur, Skorisrhau, Butschkau,

Groß- und Klein-Butschkau, Henneredors, Klein-Hennersdarf, Poitowitz, Glausche, Droschkau,
Schmograu, Kauiwitz. Lorzendors, Proschau, .Derzberg, Vrzezinke und Stadt Reichthal.

Jmpsarzi: praet. Arzt Dr. Wichert in Reichthal.

« Die Berichti-

Die iifseutlirhe Inn-sung und EVEN XI:Datum. Stunde. desRIve«:- Datum. . Stunde.
Wiederimpfung findet statt. U�;·spspstm

findet statt.

In der evangel. Schule in Reichthal die
Erstimpflinge von Dörnberg, Sgorsellitz

In der
Ortschaft-

und Reichthal . . . . . . . . . . . . . . Reichthal

In der evangel. bezw. kath. Schule in
Reichthal die Schulkinder von Dörn-
berg, Sgorsellitz und Reichthal . . . . . . . . . . . . . . « Reichthal

In der Schule in Creuzendors die
Erstimpflinge von Creuzendors und
Skorischau · . . . . . . . . . . . . . . Creuzendors

In der Schule in Creuzendors die Schul-
kinder von Creuzendors und Skorischau

In der evangel. Schule in Glausche die
Erstimpflinge sowie die Schulkinder
von Glausche und Brzezinke

In der Schule in Schadegur die Erst-
impflinge sowie die Schulkinder von
Schadegur

In der Schule in Butschkau die Erst-
impslinge sowie die Schulkinder von
Butschkau, Groß- und Klein-Butschkau

In der evangel. Schule in Schmograu
die Erstimpflinge sowie die Schulkinder
von Schmograu

In der evangel. Schule in Droschkau die
Erstimpflinge sowie die Schulkinder
von Droschkau

In der evangel. Schule in Hennersdors
die Erstimpflinge sowie die Schulkinder
von Hennersdors, Klein-Hennersdors,
Polkowitz und Herzberg

In der evangel. Schule in Kaulwitz die
E-rstimpslinge sowie die Schulkinder
von Kaulwitz

In der evangel. Schule in Lorzendors
die Erstimpslinge sowie die Schulkinder
von Lorzendors

In der Schule ·zu »Proschau die Erst-
impslinge sowie die Schulkinder von
Proschau

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

0 O - O s O ·

Vormittags
11 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Vormittags
11 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Vormittags
11 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Gleichzeitig bringe ich die Verhaliungs-Vorschristen
behufs genauer Beachtung hinunter zum Abdruck.

Creuzendorf

Glausche

Schadegnr

Butschkau

Schmograu

Droschkau

Hennersdors

Kaulwitz

Lorzendors

Proschau

15. Mai

15. Mai

16. Mai

16. Mai

17. Mai

17. Mai

19. Mai

19. Mai

20. Mai

30. Mai

31. Mai

2. Juni

2. Juni

Vormittag
11 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Vormittags
11 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Vormittags
11 Uhr

Nachmittag"s
4 Uhr

Vormittags
11 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Vormittags
1l Uhr

Nachmittags
4 Uhr

I
sür die Angehörigen der Irnpslinge

Verhaltuugs-Vorschriften für die Angehörigen der Impslinge.
§ I. Aue einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,

Diphiheriiie, Croup, sieuchhuften, Fiecktyphus, rosenartige Entziindungen oder die natürlichen
Poeten haschen, dürfen die Jmpslinge sum allgemeinen Termine nicht gebracht werden.

§ 2. Die Kinder müssen zum Jmpstermine mit rein gewaschenem Körper und reinen
Kleidern gebracht werden.

!
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i s Pfu§ch Z. Au(h nach dem Jmpfen ist möglichst große Reinhaltung des Jmpflings die wich-
tgte t.

§ 4. Wenn das tägliche Baden des Jmpflings nicht ausfiihrbar ist, so versäume man
wenigstens die tägliche sorgfältige Abwaschung nicht. «

§ 5. Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert.
§ 6. Bei günstigem Wetter darf dasselbe ins Freie gebracht werden. Man vermeide im

Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und die direete Sonnenhitze.
§ 7. Die Jmpfstellen sind mit der größten Sorgfalt vor dem Aufreiben, Zerkrahen und

vor Beschmutzung zu bewahren. Die Hemdärmel müssen hinreichend weit sein, damit sie nicht
durch Scheuern die Jmpfstellen reizen.

§ 8. Nach der erfolgreichen Jmpfung zeigen sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen,
welche sich in der Regel bis zum neunten Tage unter müßigem Fieber vergrößern und zu erha-
benen, von einem rothen Entzündungshofe umgebenen Schutzporken entwickeln. Dieselben enthalten
eine klare Fliissigkeit, welche sich vom achten Tage zu trüben beginnt. Vom 10 bis zwölften Tage
beginnen die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen, der nach 3�-4 Wochen von selbst abfäiIt.

Die Entnahme der Lymphe zum Zwecke weiterer Jmpfung ist schmerzlos und bringt dem
Kinde keinen Nachtheil. Wird sie unterlassen, so pflegen sich die Poeten von selbst zu öffnen.

§ 9. Bei regelmäßigem Verlauf der Jmpfpocken ist ein Verband überflüssig, falls aber
in der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite Röthe entstehen sollte, oder wenn die Pocken
sich öffnen, so bewickeli man den Oberarm mit einem in Baumöl getauchten oder noch besser mit
Vaseline bestrichenen kleinen Leirrandläppchen.

Bei jeder erheblichen, nach der Jmpfung entstehenden Erkrankung ist ein Arzt zuzuziehen.
§ 10. An einem im Jmpftermine bekannt zu gebenden Tage erscheinen die Jmpflinge

zur Nachschau. Dieselben erhalten, wenn die Jmpfung Erfolg hatte, an diesem Tage den Jmpfschein.
Der letztere ist sorgfältig zu verwahren. .
§ 11. Kann ein Kind am Tage der Nachschau wegen erheblicher Erkrankung, oder weil

in dem Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (§ 1), nicht in das Jmpflokal gebracht werden, so
haben die Eltern oder deren Vertreter dieses bis spätestens am Terminstage dem Jmpfarzte anzuzeigen.

NO 335J Namslau, den 11. October 1890.
In Gemäßheit des § 22 des Bauunfallversicherungs-Gesetzes vom 11. Juli 1887, die

Bekanntmachung des Reichsversicherungsamtes vom 12. Dezember 1887 (Amtsblatt 1888 S. L)
und des Ministerial-Erlasses vom 16. Dezember 1887, (Amtsblatt S. 15) haben Unternehmer,
welche Regiebauarbeiten ausführen, zu deren Ausführung einzeln genommen, mehr als 6 Arbeits-
tage thatsächlich verwendet worden sind, der Gemeindebehörde nach dem vom Reichsversicherungsamt
vorgeschriebenen Formular längstens binnen 3 Tagen nach Ablauf eines jeden Monats eine Nach-
weisung der in diesem Monat bei Ausführung der Bauarbeitern verwendeten Arbeitstage und der
von den Versicherten verdienten Löhne und Gehälter vorzulegen. Die Nachweisungen sind von den
Gemeindebehörden mit der im § 22 Abs. Z. a. a. O. vorgeschriebenen Bescheinigung binnen 2
Wochen nach Ablauf des Kalendervierteljahres an den Genossenschafts-V·orstand oder das von diesem
bezeichnete Organ einzureichen.

Nach einer Mittheilung des Sections-Vorstandes der Schlesisch-Posenschen Baugewerks-Be-
rufsgenossenschaft zu Vreslau sind aus einzelnen Kreisen wenige oder gar keine Nachweisungen über
ausgeführte Regiebauten für das vorige Jahr eingereicht worden. Ferner sind von Genossenschafts-
Mitgliedern in vielen Fällen Mittheilungen über ausgeführte Regiebauten zugegangen, von denen
die vorgeschriebenen Nachweisungen nicht eingereicht worden sind, so daß diese erst nachträglich von
den Gemeindebehörden erfordert werden mußten. Da hiernach vielfach weder die Gemeindebehörden
noch die Unternehmer die ihnen obliegenden Verpflichtungen erfüllen, nehme ich im höheren Auf-
trage Veranlassung, auf meine Kreisblatt-Verfügung vom 21. Januar 1888 und die derselben vor-
gedruckte Anleitung in Betreff der Nachweisung von Regie-Bauarbeiten � Kreisblatt pro 1888
Seite 30�36 � erneut hinzuweisen.

Die Herren Gemeinde-Vorsteher des Kreises beauftrage ich, mit den betreffenden Bestim-
mungen sich eingehend vertraut·zu machen und die Gemeinde-Einsassen mit Rath und That zu
unterstiitzen, insbesondere wiederholt in den Gemeinde-Geboten auf die bestehenden Vorschriften hin-
zuweisen. Die Magisträte wollen wiederholt die betreffenden Bestimmungen publiciren. Jch mache
ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Unternehmer, welche den ihnen obliegenden Verpflichtungen
in Betreff der Einreichung der Nachweisungen nicht rechtzeitig nachkommen, mit Drdnungsstrafen
bis zu 300 Mk. belegt werden können.

Als nicht versrcherungspflichtig gelten Bau-Arbeiten, welche
I. nicht mindestens 6 Arbeitstage in Anspruch nehmen;
2. als Nebenbetriebe oder Theile eines anderen Betriebes der Unfallversicherung unterliegen.

Hiernach fallen die laufenden Reparaturen an den zum Betriebe der Land- und Forstwirth-
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sebast dienenden Gebäuden und die zum Wirthsehastsbetriebe gehörigen Boden-, Kultur- und
sonstigen Bauarbeiten, sofern sie ohne Uebertragung an andere Unternehmer ausgeführt werden,
unter die land- und forstwirthschaftliche Unfallversicherung. Die laufenden Reparaturen in
Vergehen der Industrie werden durch die Unsallversicherung für die betreffenden Hauptbetriebe
ede t. .A Alle über die laufenden Reparaturen hinausgehenden Regiebauarbeiten, welche sich als

Neu-, An- oder Umbauten darftellen, rnitssen dagegen gemeldet werden.
Namslau, den 10. Mai 1899.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch wiederholt zur öffentlichen Kenntniß.
VI- 330l Namslau, den 9. Mai 1899.

Die Magifträte, Guts- und Gemeindevorstände des hiesigen Kreises werden ersucht bezw.
aufgefordert, die für den Monat April 1899 fälligen Krankenversicherungsbeiträge bestimmt bis zum
27. Mai er. an die Kreis-Kommunalkasse hierselbst abzusühren. Es haben zu zahlen:

Stadt Namslau 310,56 M.; Stadt Reichthal 34,80 M.; Gem. Altstadt 4,70 M.; Gem.
Bachowitz 0,77 M.; Gut Bankwitz 2,26 M.; Gem. Bankwitz 0,46 M.; Gut Belmsdorf
0,31 M.; Gem. Böhmwitz 3,22 M.; Gut Brzezinke 1,38 M.; Gut Buchelsdorf 3,68 M.;
Gut Groß-Vutschkau 2,15 M.; Gem. Butschkau 6,86 M.; Gut Darnmer 11,92 M.; Gern.
Damn1er 4,30 M.; Gem. Damnig 2,22 M.; Gut Droschkau 1,84 Mk.; Gem. Droschkau
0,46 M.; Gem. Dziedzitz 1,38 M; Gut Eclersdorf 1,84 M.; Gem. Eckersdorf 2,63 M.; Gem.
Eis-dorf 0,62 M.; Gut Giesdorf 0,88 Mk.; Gem. Giesdorf 2,27 M.; Gut Glausche 2,26 M.;
Gem. Glausche 16,00 M.; Gut Grambschütz 3,40 M.; Gem. Gülchen 3,73 M.; Gem. Henners-
darf 1,38 Mk.; Gem. Herzberg 1,32 M.; Gut Hönigern 0,77 M.; Gem.Hönigern 1,69 M.;

·Gem. Jakobsdorf 0,92 M.; Gut Kaulwitz 2,767J.1i.; Gem. Kaulwitz 1,54 M.; Gem. Kreuzen-
darf 1,84 M.; Gem. Krickau 0,46 M.; Gut Lankau 1,84 M.; Gem. Lanlau 4,13 M.;
Gut Lorzendors 1,23 M.; Gem. Lorzendorf 0,31 M.; Gem. Deutsch-Marchwitz 5,79 M.; Gut
Groß-Marchwitz 1,84 M.; Gut Windisch-Marchwitz 2,30 M.; Gem. Wlndisch-Marchwitz 2,59 M.;
Gem. Mic13elsdorf 0,74 M.; Gut Minkowsky 2,61 M.; Gut Nassadel 1,54 M.; Gut Noldau
3,16 M.; Gem. Noldau 2,19 M.; Gem.Obischau 0,78 M.; Gut Paulsdorf 1,84 M.; Gem.
Proschau 4,36 M.; Gem. Schadegnr 2,76 M.; Gem. Schmograu 10,75 M.; Gem. Schwirz
6,06 M.; Gem. Sgorsellitz 0,46 M.; Gut Simmelwitz 1,38 M.; Gem. Simmelwitz 0,77 M.;
Gut Skorischau 6,35 M.; Gem. Skorischau 0,77 M.; Gem. Sophienthal 1,84 M.; Gut
Städtel 1,38 M.; Gem. Städtel 2,00 M.; Gem. Steinersdorf 3,28 M.; Gut Sterzendorf
2,76 M.; Gem. Sterzendorf 3,21 M.; Gem. Strehlitz I 2,00 M.; Gem. Strehlitz I11 2,61 M.;
Gut Wallendorf 2,30 M Gem Wallendorf 15,71 Gem Wilkau 1,76 M.; . M.; . .

NO- 337J Namslau, den 9. Mai 1899.
Zur Vermeidung der Weiterverbreitung der Maul- und Klauenseuche hat der Herr Landrath

in Oele jeden Auftrieb von Rindvieh, Schweiuen, Schafen und Ziegen aus die am 16. Mai in
Oele und am 23. Mai in Hundsfeld stattfindenden Biehmärlte verboten. Dieses Verbot erstreckt
sich auch auf die angrenzenden Ortschaften. «
III» 338l Natnslau, den 9. Mai 1899.

Ja Neuvorwerk und Jauer Kreis Ohlau ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen;
in Huldahof (Kreisewitz) nnd Riebnig Kreis Brieg sowie in Klein-Petskerau und Naduschkowitz
Kreis Ohlau erlofchen. H
sc·-. 3:s91 """ K - « N«fme1au, de» 8.Mai1899.

V e r ei d et:
1. Stellenbesitzer Johann Pohl in Herzberg als Schöffe.
2. Stellenbesitzer Gottlieb Wierschin in Herzberg als Schulvorsteher.
Der Königliche Landrath undWVorfitkende des Kreis-Ausfchusses.

illert.

» B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Die Kreis-Sparkasse für den Namslau�er Kreis in Namslau, Bahnhofstras3e

No. 8, ist jeden Wochentag von 8 bis 1 Uhr geöffnet.
Dieselbe verzinst Spareinlagen mit 3 Of» und gewährt Hypotheken-Darlehne je nach

der Lage des Geldmarktes und der Höhe und Sicherheit zu 4 bis 41j2 »so, sowie Amor-
tifations-Hypotheken-Darlehne zu 4 bis 4-V, Of» Zinsen und Tilgungsraten von V- Of»
an bis zu unbegrenzter Höhe nach Vereinbarung und Darlehen gegen Wechsel, Hand-
und Schuldscheine.
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Darlehnsantrüge werden in der Kreis-Sparkasse angenommen. Für die Sicher-
heit der Spareinlagen haftet der Kreisoerband mit seinem Vermögen.

Dem Rendanten der Kreis-Sparkasse, auch den Sparkassen-Rezeptoren ist zur
peinlichen Pflicht gemacht, über die Person der Sparer und deren Einlagen sowohl gegen
dritte Personen, als auch gegen die Steuerveranlagungsbehörden, welchen nach § 35
des Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891 die Einsicht der Vücher und Arten er.
der Kreis-Sparkasse nicht gestattet ist, unbedingtes StilIschweigen zu beobachten.

Namslau, den 8. Mai 1899.
« . Der Vorsitzende des Karat-Iriums der Kreis-Sparkasse. Willert.

Diejenigen Herren Lehrer des Kreises, welche den am I. Mai er. sällig gewesenen Pensions;
kossenbeitrog von 4,50 M. noch nicht entrichtet haben, werden ersucht, denselben baldgesälligst an
die unterzeichnete Kasse zu zahlen.

Namslau, den 6. Mai 1899. Königliche Kreiskass-e. Kubitzky.

Nichtamtlicher Theil.

Holzveckauf im Hospitalforst Namslau.
Montag, den 15. d. Mts.,

kommen zum Verkauf an Ort und Stelle im -Hast-italfo«rft

166 Fichtenstangen, I.�III. Klasse,
77 km Kiefern-Knüppel,
59 km Durchforstungsstangen.

Der Termin beginnt Nachntittag 3 Uhr.
Die Forst-Deputation.

!Eervorragenc1e Neuheit !

Gestt«ielite IIokiise ..sea1I11er««-l.aves-sel1al1e um! -Stiefel.
sensationel1e 1«Jktlne1aa3-! se3«eItsvol1e NeaektItsg! »

Gresei«-Z1i(-h geschützt und pa-tenti1-is!
Nonne!-sehuhwerlt erst-en Ikanges! Der Triumph aller hygienjsehen Bestrebungen! 70llsi«än(1jg
p0r6s, dabei von tn(1e11ose1n sitz unt! Aussehen! E:1ssI:1s(-It, leicht, lustig! Von unglaub-

licher Ilnltbnrheit! Kein sehweisskuss, Feine Ballen, keine 1Iijhneruu3-en mehr!

Das velle1itIetste stinkt-sel1al1wekl( tlek Welt!
Des liutzl1elceti aller liatltalIkek. �l«oak1siet1. seglek etc.

K·--es-«-e lm«Z08e BeleZam-ei Wirkliche» Ifm«)e8m«-ei!
! Man Oe«-«-of-e -me-eT -sit-dem(-Dokyo- s-J(-le 8eIl)8«

Zu haben nur bei Ernst Lehmann, Klosterstrasse.

Da die Vieh- und Wochenmärkte in

II·a.I:n1a.11
aufgehoben worden find, zeige ich hiermit dem
geehrten Publikum an, daß bei mir Schwarz-
bieh, vom kleinsten bis zum größten, alle Tage
bei billigsten Preisen zu haben sind.

hOhf1Ok·»k, Z,-e3Hmwitz.

Gnrantirt ·l898er Ernte.

Hinweis� u.dGemiife�8umen

!I"IIL!.!.B!.Ii?.II.!I.9.!!-.FiI"kT-
J. W2i0nteek.

Raffia-iBast.
! .·" ·ft«  .-Si«
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ist  «-ÅI«i(3IItV

unserer neuesten Acetylen-Gras-Apparate.
II. II. G. pl.

Ililligste. beste unt! hellste Beleuchtung
für Städte, Dörfer, Güter, Gasthöte, Bahnhöke, Vi1len, E�abriJ1en, Werks-

stätten, Gkeschäftsläden, Kirchen, Ziegelei"en, 0ontore etc. etc.

ltiihrige Vertreter bei gutem Verdienst gesucht.
Pro-Speers 8«xatä.s.

,,lltars«« Fabrik litt Acetylen-Anlagen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

T Berlin W-, I41I1IIsl;t·- II- T

»E!J6«!&#39; W»

Am 6. d. M. Abends 11 Uhr verschied
plötzlich an Herzschlag meine liebe Frau,
unsere herzensgute Mutter, Schwester,
schwägerin und Tante,

Frau schuh1nacl1ern1eister

Anna lIanielilt
geh. Patron-II,

im 49. Lebensjahre.
Mit der Bitte um stille Theilnahme

zeigen dies an im Namen der Hinter-
bliebenen der tiekgebeugte satte

Ernst Wanielil(
nebst Kinder.

schmograu, den 7. Mai 1899.
Beerdigung:

Mittwoch Nachm. 3 Uhr in schmograu.«

Bronnen s ctieinilcalien
aller Art.

sp(9(2lalltJäl:0a
(nitlit vorhandene werden eingehend Ieisrgt).-TM-H

Verb ans!-steile «
Artikel zur 1lranltenptlege.

Gm-met-sie-t re-in-e

JIeØwe-e«swee-se.

llrunee1rHjlecleselze.
Hem·6opattr. Jlteticnn1ente.

T, Il
IOIIOOO

O O""F3

C

S
IS
es
C
-«

"(Z"f«F«?

I«
L
K

6JOG0d6W06d0b6I

ie vor längerer Zeit aus meiner I
Bibliothek geliehenen Bücher,

,-besonders die

�-Es gT5unsctj6üctjer, -:

«l«liiekl1eil111itte1 I- tress1Inlvek
nach bewährten R-ecepten.

Ad1er - Apotheke,
Drognentinndlnng de 8elterfnbrili

: � lIr. il. sehe·-«IesIek"s,i
0 O O O O -O H, ,

G G it te dem Stellenbesitzer Herrn Instit in-  Z« lcsIlItts zugefügte Beleidigung nehme
ich hiermit zurück und leiste Ubb.ttte. .

ex.;2g2s2rgg-L;-sc;-L;-S;L;-s2282-E) «   «---« ---ists is- ----sc-.

I)

FZ-FLZ-c) L) S) L) U«

it

bitte baldigft zu retourniren.

- --«



-��� 314 ����

I)(9li(9ia.-l(alle(-D
(Neiner Bohnentassee)

ideales Getriink, stets gleichmäßig gute Qualität, köstliche- nie verminderte-
Aroma; in Driginalpacketen zu:n Preise von 60, 80 und 90 Pfg. per
--2 P»-. zu haben bei so!-. ««--sc-, -I. sa«»-«- und
I-ltIgtttqk Eo»ttu»-1- hier.

Ziel11mg 2. Juni
(1er beliebten

» I

lllar1et1burger
Pier-cleloose ei l Mk.

U Loose 10 ll1lc., Porto und I-iste 20 Pf

zusamn1n 3260 ewie . .

l ,.--
»  10z000 -

«4eroireøee7« 1)ombcm-
und K«i«-2mxy8l2cms-

O SI�lc
O Ziel1ung l3., l4.;

l5., l6. luni l899.
»Grösster Gewinn im glijol-:liehsten Fall(

» so o,oo.-.
«I 1-kamt»  .-IS.
l. Gen«  .-lö-
I Gen-  .-G.
u. s. w. total 8920 Gel(lgewinne und
,1 Prämie. Bank ohne Abzug zv«hlhar.

T« Lachens» I;008e .-
j IX; .-te. l0.�, V .-la 5.�, IX« .-H. 2.50
Po1sto u. I«iste 30  mehr, empt�. u. verwendet;
auch unter N aelmahme � billigere u. sicherere
Bestellung ist Post-inweisung � d. several-l)eblt

I-lltl.llIiilll-re-(l0.
Kunst«-.--«--·i« Berlin lI., -Z--it(-se-. s.

sH"J :IIo1egkc.mm-4akos«e- stack«-ausse-.

r ·:«Jch habe am 9. d.:s,M. qui dem WegFkIE«ch
oder von tkolIItt2"ein kleines

Conto-Buche!
in schwarzem Einband verloren, worin ich meinen
Kohlen-Verkauf notlrt habe. Gegen Beloh-
nung bei mir abzugeben.

N"!V«"- I-Jason.

? Waffen-iC OR-leis«-22z·l�!e!.« Fa-»J-le-;
Ø«. Online«-I e7».s«e-Sie»

- P«-!-Je-;
N Pl-,-J!-Ja!-«-«,

Jl-»-i!Jla!«s·--«-««e-;, ?Jlal·!e».5«l·e-J«-,
I .-IT--is;5«e-fis«- «·-: -IV»-�e!-r,

.II7«e-tax ØjåJå-
emI)fäelzZt die

s German-««-D,-«o·;ye«·e E «S&#39;eXte-«-
Wasser-Fabrik

N5c-«-· 7?e-je.

T
100 Cigarren umsonst!
Weshalb beziehen Sie Jhre Cigarren nicht aus

erster Hand? Sie sparen dabei gegen den Laden-
preis 100 »ja! � Jch versende 200 Stück Su-
niatra-Deckblatt-Cigarren mit ff. Einlage
für 5,75 M. und gebe jedem neu hinzutretenden
Kunden dieses eine Mal l00 Stück Cigarreu
von derselben Sorte gratis, also statt 200
300 Slück. Diese Vergiinstigung hat nur bis
15. Mai Gültigkeit. Wer einmal von mir be-
zogen hat, bestellt regelmäßig wieder. Anerken-
nungsschreiben aus ollen Theilen Deutschlands.
Bersandt gegen Nachnahme unfrankirt, gegen vor-
herige Einfendung des Betrag» sranko. � Ich
taufe Parthien und eventl. ConcurSläger und ver-
kaufe daher so blllig. � Garantie: Zurücknahme,
Geld iuszrück. L. 1cuttuer, Vetsandhaus,

Hamburg.
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I l I , I

« Der grösste for-ts"ciu-its im WasciwerfaiIren
ist das berühmte

lVIiI1l0s�««�"" WasChpalvok :
genannt I1Gssi7 PIl(ZIliX

nach dem ftp-nz. Patent J- Plc0t, Fitti-
ln den bedeutendsten Frauenzeitungen besprochen und sehr empfohlen.

Keine seife, weder in Stücken noch in Pu1verform (seit�enpu1ver), darf gleichzeitig mit Lessive «
Phönix angewandt werden, dasselbe giebt bei einfachstem, schonendstem, schne1lstem nnd billiges- H

denkbarem Waschverfahren eine blendend weisse und voilständigFerucblose Wäsche.

Prämiirt mit mehr als 50 Medai1len und anderen Auszeichnungen. .
zu nahen in l)rogen-, l(olonialwaaren- und seiten-Handlungen oder direct von:

-·· Fabrikation fiir Leisive Phönix, Patent I. Picot, Paris, l.. Maine G. cle., l(iiln-Ehrenfeld. ·. I
i

BIqugs

« SToI-:IER�s csIiI:sI-« «i »»g»3ollpackpapter
. ;  « b Robert Cornet-.g

. Flaskhe»n-Bier

O-H

» Find ·rAI:n.os nennt- »
s G-tell 31c - ca. 11 Kg. Schneidig-
: ster 1Elalbrenner am Markt.

G-tell 36, h0ehe1eg. Damen-Luxusra(1.
" G-kalt 23, besonders stabiles &#39;1�ourenrad.

Bernh. stoewer, A. G,
»- Stettin, ca. 16oo Arbeiter.
i Stett-I-ek�s 1IiiihIIIasehlIteIs

wetteifern
· in Vorziig1ic11keit der O0nstruetion mit
I Sie(-wes-�s G-tell-Is�a11kkii(1ekts.

iahree odnctlon .520 &#39;pr oa 0v IIähnIaeolnnon.
Vertreter gesucht!

l ««   E-UkMBacHek,is
« I:-« « «: B

I � -

as:

·  ,·-"J««;-«:kXXX I »

«  «»)« Fig U
ZF««sFEHJ

o1Terirt Bickigsi

ca-imm�sJ-I6kel.
2 neue Art Piirskhwaqeu

und Reitirofchkc
hat ab u eben .

Jurist--in semi-
singen-Xn6tiß mit Dnnipf5stkisb.

.  Ic0sIMI(U 0-L
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- sit-»steigt-ii«i,i,ie.1i«esie
Pay- und Lederconsermtungsm1ttel der Welt

H« für Schnl)waaren T
zu haben bei

-I&#39; u1:iuS Schott,
; » 8tlinlilager, Honigtau, 8tfn"i.henstr. 2l.   g

Verste1gerung.
Am Sonnabend, den 13. d. Mts.

. Nachmittag 4 Uhr
werde ich in Ists(-It(-ls(1okk am Gasthause

1 Fohlen, Hengst «« Jahr alt
I Kalbe, rothfch. 1 Jahr alt

öffentlich meistbietenb versteigern.

g - THOSE Gerichtgvollzieher.

Fre1m1ll1gc Verftc1gerung.
Am Dienstag, den 16. d. Mts.

Vormittags 10 Uhr
welrFedi? in meinem Auctionslocale (Amtögerichtö-
ge u e

I Partie div. Schuhwaaren
(tlarnnier lohne für Ratlfafs.rev, helle
WaIbftlin1"irI«tlinlie, 8amlakenI"tfs.ul«te fis-v
ånoipliurgebrantfs

öffentlich meiftbietend versteigen.
MC8G, Gerichtgvollzieher.

Eukmkvaeker Bier
icon erIien Enlmba«a3r sinnen-Brauerei

L a g er - B i e r
non A. staat-llIts(-is

I« in I Liter-Krügen T
offerirt billigt?

» cirim.·m�s II6ie1.
I Den Finger ldrauf!

Das nehmen wir, denn l)k. 0etQer�5 Back-
pulver a 10 Pf. ist und bleibt unerreicht! Tat
echte ist vorräibig bei Il0lII·1(-II It-(-yet.

P0l1?ie«i;li)«-R-eiiii::bitz
. stehen über eine Million

Zicgclprodukte
zum Verkauf

Das �gsientamt. ·
Die Forftverwaltung

komisch - Mithin
verkauft etwa

I000 Mir. schönes

Stockholz
g zum billigen Preise.

Im Jahre 1900·.z
waschen sich Alle mit der echtenI I I O

Radebeuier L1ltenmtici1-Ieise
G . -weis EF"»k«i««.�i?x«"(-�å.is.Es«�..;- ?�i?.�;«";;«.«k2F�«äf2«Eä�Z-3«»k,

rosigen Teint, sowie gegen Sommeriprossen und alle aut-
unreinigteiten ist. a Stück 50 Pf. bei

().s-am« T�-set--e H« lVøm.sm-«-.

Scbiessbaus carlsrul1e.
Donnerstag. neu 11. In (l1i1aa1eltal1ktstag):

(JroSseS

8ri3jjnungsconceri
ausgeführt

von il(-r (Jat«I:ap(-Its.
Nach dem O0ncert

Tanz.
Es ladet ergehenst ein

c. Kissen.
Zur geil. Kenntnissnahme, dass von nun

ab an sann- und Feiertagen ein N acht2ug
Zwischen Oarlsruhe�Nams1au verkehrt.
ca!-1sruhe ab nach N amslan 11,"" Nachts,
Nams1au an 11,35 Nachts.



B. Beilage zu Nr. 19 des ,.Nams-lauer Kreis-blattes.«
Mittwoch, den 10. Mai 1899.

l·.s�iint� Mart: pro gis-tritt! IF- M  »
A bei allen (leuts"ehen Postanstalten. - - -

,,ZBerciner 21Teuesfe YacHricl)ten««
iIoIlkeituug-stille zu. 1038. Unparteiische Zeitung. zIoIlzkijuuggliIteYr.1038.

2mak l ägkjch« .-�--:.�- »

Redalction und Expedition: Berlin sW., l(öniggrätzer stra8se 42.

schnelle, ausfi«1hrliche und unpar--H(
teiische politische Bericl1terstat�·
tung. ��- Wiedergabe interessirender;T
Mei11ungsäusseru11gen der Parteiblätter
aller Richtungen. � Ausfiihrliche Par
laments�Berjchte. � �1�reffliche 1nili
tairische Aufsätze. � In teressante
Lolcal·, Theater� u. Gerichts-Nach ;
richten. � Eingehendste Nachrichten;
über Musik, Kunst und Wissenschaft. ��Z
Ausfiihrlicher Handelstheil. � Voll-Z
ständjgstes Oours1)latt. � Besondere;
B erii cl(sich tig u n g des vo1lcswirthschaft- ;
lichen Theils. � Lott-erielisten. -� Per-F
sonal-Veränderungen in der Armee, Mariae II
und 0ivil-Verwaltung sofort und voll-"
ständig.

I?

El

8 (Gt·atls-)Beibliitter:
1. ,,1)entsc-her lIausf�I·eu11d««,i11usi;k. l

Zeitschrift von 16 Druckseiten, wöchentlich.
2. ,,1llustrirte 1lIodenZeitung««, »

8seitig mit schnittmuster; monatlich.

,,liun1oristisches I(lcho««, we-Ohms-1.
,,Verloosungs-Blatt«, zehm;kigig.

,,Landwirthschat�tlicheNachrichten«,
wöchentlich.
,,I)ie Haust�rau«, wöchentlich.
,,ProdulIten - und Waaren - 1lIarlct-

3

4

5

6

7
B0l�j(-I11&#39;-«, wöchentlich. A

,,l)eutscher B,echtsspiegel«, Sammlung
neuer Gesetze u. Reichsger.-Entschei(l. n. Bedarf.

8.

Feuilletons, Roma-ne und Nov-ellen
der hervorragentlsten AutoI·en.

Neu hinZutretenden Al)onnenten wird der
Romans auf der Expedition mitzutheilen

im alten Quartal ers(·-hienene Anfang des
den Wunsch unentgeltlicl1 nachgeliefert.

Anzeigen in den ,,Berliner Neuesten Nachrichten«
haben vortreffliche Wirkung! Preis für die r6gespaltene Zeile 40 Pf.

1 Auf Wunsch Probe-Nummern gknl�-is Und fkm1(3()! 1

Zucker ist ein billiges Nahrungsmittel,
denn er hat hohen Nährwerth.

. Dampf- E

RellI«etler-.Rc-inigung8anIialt.
Nur mit der neuesten Maschine ist es möglich

Bettfedern von Staub, Schweiß, Krankheitestossen
und Mottenschäden gründlich zu reinigen. Auch
stelle ich es den geehrten Herrschaften anheim,
meine Bettfeder-Reinigunge-Malchine jederzeit zu
besichtigen. Hochachtungevoll

R. D1umm.eI-t. »

A O freie Rattenl(uehen »t)eIit-la« v. Apoth.
1 &#39; Freyberg, Delitzsch, sind d. sicherere

Radil-ca! irre! sur Vet-til tutm S I«
d. listiges! u. Mäuse. Menschen,

I·:1austhieren u. Geflügel unschädl«ieh. Ueber 200 Aner-
kennungsschreiben. Dreimal i)rii1niirt. Dose 0,50 u.
1 Mk. bei 0. T eine, lI�s1nslaa.

Hin «;lehrlJmg- » J
der Lust hat S"tellnmcher zu werden, kann sich
melden bei IV,.0».«F-

Stellmachekmeister. NamSlau.
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Zur «3tIatandacht
- sei das in meinem Verlage erschienene »
«« und dukch jede Buchhkmdcuug ekhiiuciche

(Kathol1scbe

Gebet- und Gesangbush
VOl1

Or. 8moll3.n. de B. Wöni1»ingfu1nsen
bestens empfohlen.

Preis von l Niark an.

Namslau. O3Ikzk
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Etwas s7ralciiscl1es jin«
Jedermann!

P0lterabendscl1erze für Damen und
" Herren. Preis 1,50 M.
Briei�ste1ler für alle Lebenst�alle.

Preis l,50 M.
vollständige l(Jin1nache�lcunst für

Gremiise, Beeren, Obst und Garten-
friichte. Preis 1 M.

Kanarienv0gel-Zucht. Pral(tisches
Eandbueh für Pflege und Zucht.
Preis 1,� M.

�1�aubenzucht. Ein Lehrbuch für
Zucht, Eegung und Pflege. Preis
1,25 M.

Bienenzucht. Neu verbessert. Preis
1,50 M.

Blun1enzueht im Zimmer. Pr. I M.
Der praktische Gartenkreund. Lehr-

buch zur Erziehung von Blumen,
Gremiise, Obst, Wein u. �I�0pt�cultur.
Preis 3,� M.

Die Kunst, Karte zu schlagen. Mit
Abbildungen. Preis 1,-� M.

Diese sowie viele andere nützliche Bücher
und Musilcalien für alle Zwecke und Gelegen-
heiten emptiehlt schnell und billig. Zahlun-
gen bis zu Z Mk. nehme auch in Briet"1nar1-ten.

Karl I.(�t-listig(-II(-,
Buch- und l«usikalien-Handlung.
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Nahmas rinnen si-»P

Besten der Welt
sür Hausgebrauch und industrielle Zwecke.

Ueber 15.--Millionen
sabricirt und verkauft.

Coulante Zahlungs2·bedinguugen.
Bei Baarzahlung Rabatt.

Alleinverkauf für Namslau und Umgegend

N. 3tau;«z;k»h gams1aa,
;MietFI8-, IBaek«1t«- sc Zinsen�

Guittungsbiielier
S l0 Pfg. empfiehlt .

0. 0pttz.
Im Gartenbau, auch in der Landwirthschaft be-

kommt bei Vertilgun.g ron pflanzlichen und thierischen
Schädlingen und Unkräutern die Garteuspritze eine
immer größere Bedeutung. Um die Frage, welches ist
die beste Gartenspritze? zu entscheiden, hat der praktische
Rathgeber im Obst- und Gartenbau im Dezember v.
J. 2 Preise von je 150 Mark gestiftet»sür-die beste
Gartenspritze von etwa 15 Litern Jnhalt, d. h. eine
solche, die auf dem Rücken getragen wird, und eine
zweite von etwa 60 Litern Inhalt, die von zwei Männern
bedient wird aber sahrbar sein muß. Am 15. Mai d.
Js. ist die Einlieferungssrist zu Ende. Wer sich näher
sür die wichtige Ausgabe interessirt, lasse sich vom Ge-
schästsamt in Frankfurt a. Oder die Nummer 19 der
Woche·nschrift kommen, die umsonst zugeschickt wird.

Kirchliche Nachrichten.
Am Himmelfahrts.scst, Donnerstag, den II-. Mai

predigen: "
Deutsch Vorm. 7 Uhr: Herr Pastor Nitranskn.
Vorm. 9�-, Uhr: Herr Pastor Hinkler.
Nacht;t. L» Uhr: Herr Pastor Roy-Kolle te sur die He1denm1ss1on
Freitag, den 12. Mai kein Wochengottesdienst;

Vorm. 9 Uhr Beichte und heiliges Abendmahl: Herr
Pastor Hivkler.

Am Sonntag Bxaudi, den 14. Mai, predigen:
Deutsch Vorm. 7 Uhr: Herr Pastor Rotz.
Vorm. 9I- Uhr: Herr Pastor Nitransky.
Nachm. 2 Uhr: Herr Pastor Hinkler.
Amtswoche von Sonntag, den 14. Mai, Herr Pastor

Hinkler.
Freitag, d. 19. Mai, Vorm. 8 Uhr Wochengottes-

dieust Herr Pa·stor Roy. Vorm. 9 Uhr Beichte und
heiliges Abendmahl: Herr Pastor Nitransky.




